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Niederschrift  

über die öffentliche 

 19. Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Burglengenfeld 

 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 23.03.2022 

Sitzungsort/-raum: in der Stadthalle Burglengenfeld 

Beginn: 17:04 Uhr 

Ende: 21:04 Uhr 

 
 
Zur heutigen Sitzung des Stadtrates wurden von Bürgermeister Thomas Gesche 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen. Zu Beginn der Sitzung waren Bür-
germeister Thomas Gesche als Vorsitzender und 21 der 24 Mitglieder des Stadtrates 
anwesend. 
 
Der Stadtrat war beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 
waren und die Mehrheit anwesend und stimmberechtigt war. 
 
Zeitpunkt und Ort der öffentlichen Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Für die Sitzung entschuldigt waren die Stadträte Andreas Beer und Christoph 
Schwarz. 
 
Der Stadtrat Albin Schreiner nahm ab 17:05 Uhr, TOP Ö 1, an der Sitzung teil. 
 
 
Gegen die Tagesordnung wurden folgende Einwendungen vorgebracht: 
 
Stadtrat Gregor Glötzl stellte den Antrag zur Geschäftsordnung, dass der letzte 
Punkt des öffentlichen Teils (TOP Ö 13) der heutigen Tagesordnung „Aufnahme ei-
nes Kredites in Höhe von 2.000.000 € im Vorgriff auf den Haushalt 2022“ gleich als 
Erstes behandelt wird. 
Dem Geschäftsordnungsantrag wurde mit 16 gegen 7 Stimmen zugestimmt. 
Die Tagesordnung wurde daraufhin geändert und der TOP Ö 13 „Aufnahme eines 
Kredites in Höhe von 2.000.000 € im Vorgriff auf den Haushalt 2022“ als Erstes be-
handelt. 
 
Weitere Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden nicht vorgebracht. 
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Im Rahmen der Beratungen zum neuen TOP Ö 1 „Aufnahme eines Kredites in Höhe 
von 2.000.000 € im Vorgriff auf den Haushalt 2022“ informierte der Bürgermeister 
Thomas Gesche das Gremium, dass die Stadt Burglengenfeld fürchten muss, dass 
es gewisse Ausfälle von Zuschüssen geben kann. In den letzten Monaten war die 
Verwaltung anderer Meinung, weil von der Regierung der Oberpfalz Bescheide ein-
gegangen sind, die diese Zuschüsse angekündigt hatten. 
Bürgermeister Thomas Gesche gab an, dass er das Thema unter dem TOP Ö 14 
„Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung/ Informationen des Bürgermeisters“ in 
der heutigen Sitzung ausführlich ansprechen und das Gremium auch schriftlich dar-
über informieren wollte. Da diese Information aber für diesen Tagesordnungspunkt 
wesentlich ist, schilderte Bürgermeister Thomas Gesche bereits unter dem TOP Ö 1 
die Sachlage. 
Bei der Beratung zum neuen TOP Ö 1 „Aufnahme eines Kredites in Höhe von 
2.000.000 € im Vorgriff auf den Haushalt 2022“ bat Stadtrat Sebastian Bösl darum, 
dass auf die Frage des Stadtrates Siegfried Klopp warum die Stadt Burglengenfeld 
die Fördergelder nicht bekommt, das Zitat des Bürgermeisters Thomas Gesche „Es 
ist alles exakt richtig gelaufen.“ ins Protokoll aufgenommen wird. Bürgermeister 
Thomas Gesche gab an, dass zu dem Zitat das Wort „fast“ ergänzt werden soll, da 
zu schnell mit dem Bau begonnen wurde und das eben nicht richtig im Förderverfah-
ren gelaufen ist. 
 
Auf Anfrage von Stadtrat Albin Schreiner wurde das vom Bürgermeister vorbereitete 
Schriftstück „Information zu möglichen Förderschaden; hier Neubau eines 6-
gruppigen Kindergartens und Neubau einer 2-gruppigen Kindergrippe“ (Anlage 1 am 
Ende des Protokolls) im Laufe der Beratungen zum TOP Ö 1 an die Stadtratsmit-
glieder verteilt. Bürgermeister Thomas Gesche wies darauf hin, dass das Informati-
onsschreiben gestern verfasst wurde und in einem Punkt überholt ist. In dem Schrei-
ben wurde angegeben, dass die Stadt Burglengenfeld bisher noch keinen Förderbe-
scheid erhalten hat. Das hat sich heute Mittag geändert. Der Stadtrat wird bis nächs-
ten Montag über den Inhalt des Förderbescheids informiert. 
 
Stadtrat Michael Schaller stellte nach längerer Diskussion zum TOP Ö 1 „Aufnahme 
eines Kredites in Höhe von 2.000.000 € im Vorgriff auf den Haushalt 2022“ den An-
trag zur Geschäftsordnung, die Debatte zu beenden und sofort über den Tagesord-
nungspunkt abzustimmen. 
Der Antrag wurde mit 11 gegen 12 Stimmen abgelehnt. 
 
Stadtrat Sebastian Bösl stellte zum TOP Ö 1 „Aufnahme eines Kredites in Höhe von 
2.000.000 € im Vorgriff auf den Haushalt 2022“ den Antrag zur Geschäftsordnung, 
den Tagesordnungspunkt abzusetzen, die Beratung um eine Woche in eine nächste 
Stadtratssitzung zu verschieben und unter Vorlage der bisherigen Eckdaten für den 
Haushalt 2022 zu entscheiden. 
Der Antrag wurde mit 11 gegen 12 Stimmen abgelehnt. 
 
Die Sitzung wurde von 18:23 Uhr bis 18:31 Uhr auf Antrag von Stadtrat Hans Deml 
für fraktionsinterne Beratungen bei TOP Ö 1 unterbrochen. 
 
Stadtrat Hans Glatzl stellte nach weiterer Diskussion zum TOP Ö 1 „Aufnahme eines 
Kredites in Höhe von 2.000.000 € im Vorgriff auf den Haushalt 2022“ erneut einen 
Antrag zur Geschäftsordnung, die Debatte zu beenden und sofort über den Tages-
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ordnungspunkt abzustimmen. 
Dem Antrag wurde mit 21 zu 2 Stimmen zugestimmt. 
 
 
Bei TOP Ö 2 „Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark – Bekannt-
gabe des Ausschreibungsergebnisses für das Gewerk Hinterlüftete Fassade – Auf-
hebung der Ausschreibung“ begrüßte Bürgermeister Thomas Gesche den Herrn 
Münzhuber des Architekturbüros Dömges. Herr Münzhuber war von TOP Ö 2 bis 
TOP Ö 3.6 anwesend und nahm zu den einzelnen Tagesordnungspunkten Stellung. 
Er beantwortete die offenen Fragen der Stadträte. Nach der Abstimmung zum TOP 
Ö 3.6 verabschiedete Bürgermeister Thomas Gesche Herrn Münzhuber und bedank-
te sich für seine Ausführungen. 
 
 
Stadtrat Sebastian Bösl bat die Verwaltung bei den Beratungen zu TOP Ö 9 „Verord-
nung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde (Hundehaltungsver-
ordnung – HVO) – Neuerlass“ darum, künftig bei Satzungsänderungen eine Synop-
se, d.h. eine Übersicht was geändert wird durch z.B. farbliche Markierungen, beizu-
fügen. 
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Teilnehmerverzeichnis 
 
 
Anwesend waren: 
 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

1. Bürgermeister:  

Gesche, Thomas  1. Bürgermeister verließ den Sitzungstisch von 22:41 Uhr bis 22:44 
Uhr (TOP N 7) 

Stadtratsmitglieder:  

Bäuml, Markus  Stadtrat  

Bösl, Sebastian, 3. Bürgermeister  Stadtrat  

Deml, Hans  Stadtrat  

Ehrenreich, Oliver  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:16 Uhr bis 19:21 
Uhr, 20:39 Uhr bis 20:43 Uhr, 

verließ die Sitzung nach dem öffentlichen Teil um 
21:05 Uhr 

Glatzl, Hans  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 18:04 Uhr bis 18:06 
Uhr, 19:21 Uhr bis 19:23 Uhr, 20:12 Uhr bis 20:18 
Uhr (abwesend bei TOP Ö 3.3 - TOP Ö 4), 20:54 
Uhr bis 20:55 Uhr, 21:51 Uhr bis 21:53 Uhr, 

verließ die Sitzung um 22:11 Uhr (nach TOP N 1) 

Glötzl, Gregor  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:09 Uhr bis 19:10 
Uhr 

Gruber, Josef, 2. Bürgermeister  Stadtrat  

Hofmann, Thomas  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 20:16 Uhr bis 20:21 
Uhr (abwesend bei TOP Ö 4 - TOP Ö 8) 

Huesmann, Markus  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 20:45 Uhr bis 20:48 
Uhr 

Klopp, Siegfried  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:27 Uhr bis 19:30 
Uhr, 20:49 Uhr bis 20:52 Uhr 

Konopisky, Roland  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:39 Uhr bis 19:43 
Uhr 

Krebs, Bernhard  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:47 Uhr bis 19:51 
Uhr, 20:53 Uhr bis 20:55 Uhr 

Magerl, Christian  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 18:03 Uhr bis 18:06 
Uhr, 19:21 Uhr bis 19:23 Uhr 

Mulzer, Barbara  Stadträtin  

Poguntke, Phillip  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 18:40 Uhr bis 18:42 
Uhr, 20:22 bis 20:26 Uhr 

Schaller, Michael  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 20:38 Uhr bis 20:41 
Uhr 

Schießl, Josef  Stadtrat  

Schreiner, Albin  Stadtrat anwesend ab 17:05 Uhr, 

verließ die Sitzung um 22:15 Uhr (nach TOP NÖ 
1) 

Singerer, Peter  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 20:38 Uhr bis 20:40 
Uhr 

Steinbauer, August  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 20:37 Uhr bis 20:41 
Uhr (abwesend bei TOP Ö 12) 

Wein, Norbert  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:16 Uhr bis 19:18 
Uhr 

Wein, Peter  Stadtrat verließ den Sitzungstisch von 19:40 Uhr bis 19:42 
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Uhr 

Ortssprecher:  

Auer, Josef jun.  Ortssprecher anwesend ab 17:36 Uhr, verließ den Sitzungstisch 
von 21:52 Uhr bis 21:55 Uhr 

Feuerer, Yvonne  Ortssprecherin verließ die Sitzung um 21:09 Uhr 

Verwaltung:  

Frieser, Elke, VRin  Leiterin Kämmerei verließ den Sitzungstisch von 19:43 Uhr bis 19:46 
Uhr 

Haneder, Franz, Stadtbaumeister  Leiter Stadtbauamt verließ den Sitzungstisch von 20:22 Uhr bis 20:26 
Uhr 

Schneeberger, Gerhard, VAR  Bauverwaltung verließ den Sitzungstisch von 18:02 Uhr bis 18:05 
Uhr, 19:53 bis 19:56 Uhr 

Spitzner, Yvonne  Leiterin Hauptamt  

Weiß, Wolfgang, Verw.-Fachwirt  Amt für öffentliche Sicher-
heit und Ordnung 

 

Schriftführerin:  

Barth, Sophia   verließ den Sitzungstisch bei TOP NÖ 3 und TOP 
NÖ 4 

 
 
Nicht anwesend waren: 
 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

Stadtratsmitglieder:  

Beer, Andreas jun.  Stadtrat entschuldigt am 22.03.2022 

Schwarz, Christoph  Stadtrat entschuldigt am 23.03.2022 
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Tagesordnung 
 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

  
1. Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.000.000 € im Vorgriff auf den Haus-

halt 2022 
  
2. Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Bekanntgabe 

des Ausschreibungsergebnisses für das Gewerk Hinterlüftete Fassade - Auf-
hebung der Ausschreibung 

  
3. Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Bekanntgabe 

der Ausschreibungsergebnisse und Auftragsvergabe für folgende Gewerke: 

 3.1 Außenanlagen 

 3.2 Parkettarbeiten 

 3.3 Fliesenarbeiten 

 3.4 Linoleum 

 3.5 Estricharbeiten 

 3.6 Innenputzarbeiten 
  
4. Almosen-Stiftung Burglengenfeld;  

Vorlage der Jahresrechnung 2021 gem. Art. 102 Abs. 2 GO 
  
5. Haushaltsplan 2022 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld;  

Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss des Finanzplans 
  
6. "von Laengenfeld Pfalzheim´sche Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld";  

Vorlage der Jahresrechnung 2021 gem. Art. 102 Abs. 2 GO 
  
7. Haushaltsplan 2022 der "von Laengenfeld Pfalzheim´schen Aussteuer-

Stiftung Burglengenfeld"; Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss des Fi-
nanzplans 

  
8. Beratung zu den Steuererklärungen 2020 der Betriebe gewerblicher Art durch 

den BKPV; Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus 
  
9. Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde  

(Hundehaltungsverordnung - HVO) - Neuerlass 
  
10. Feuerwehr Pilsheim – Fahrzeugneuanschaffung mit Bekanntgabe des Aus-

schreibungsergebnisses und Auftragsvergabe 
  
11. Satzung über die Benutzung der Notunterkunft der Stadt Burglengenfeld - 

Neuerlass 
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12. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Notun-
terkunft der Stadt Burglengenfeld - Neuerlass 

  
13. Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) - Anhö-

rungsverfahren zum Entwurf vom 14.12.2021 
  
14. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters 
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Protokol l  
 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

Beschluss 
 

Nr.:224 
 

Gegenstand: Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.000.000 € im Vorgriff auf 
den Haushalt 2022 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 22 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Haushalt 2022 der Stadt Burglengenfeld liegt noch nicht vor. 
Dennoch schreiten die Baumaßnahmen für die Erweiterung der Grundschule voran 
und es werden hohe Forderungen der Baufirmen fällig. Ebenso werden Schlussrech-
nungen für den Bau des 6-gruppigen Kindergartens fällig. 
Die Liquidität der Stadt Burglengenfeld ist aktuell erschöpft, zumal auch Förderun-
gen, mit denen bereits fest gerechnet wurde, noch nicht ausbezahlt wurden. 
Um den vorliegenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, ist eine 
Kreditaufnahme dringend erforderlich. 
Gemäß Art. 69 Abs. 2 GO ist eine Kreditaufnahme auch in der haushaltslosen Zeit 
möglich, allerdings nur bis zu einem Viertel des durchschnittlichen Betrags der für die 
vier Vorjahre festgesetzten Kredite. Eine angemessene Erhöhung dieser Kreditauf-
nahmen ist ebenfalls zulässig, wenn besondere Umstände im Einzelfall die Erhöhung 
rechtfertigen. Eine Genehmigung durch die Rechtsaufsicht ist erforderlich. 
 
Ein Viertel des durchschnittlichen Betrags der für die vier Vorjahre festgesetzten 
Kredite wären 396.000 €. Dieser Betrag ist in der aktuellen Situation allerdings nicht 
hilfreich. Es müssten mindestens 2.000.000 € aufgenommen werden um die Situati-
on aktuell abzufangen. 
 
Auf Grund der aktuellen Situation im Hinblick auf Materialengpässe und Energiekos-
ten erhöhen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Neubau der Grund-
schule erheblich. Die ursprünglich geschätzten Kosten in Höhe von 12,8 Mio € haben 
sich Stand jetzt auf rund 15,2 Mio erhöht. Die in Aussicht gestellte Förderung beträgt 
insgesamt 6.190.000 €. Der bei der Stadt voraussichtlich verbleibende Eigenanteil 
liegt bei rd. 9 Mio €, der letztlich über Kreditaufnahmen finanziert werden muss. 
 
Die Erstellung des Haushaltes 2022 ist derzeit in Arbeit. Ziel wäre es, die Vorbera-
tungen und die Vorlage an den Stadtrat im April/ Mai zu schaffen. 
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Beschluss: 
 
1. Der Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.000.000 € während der vorläufigen 

Haushaltsführung wird zugestimmt. Die erforderliche Genehmigung durch die 
Rechtsaufsicht ist einzuholen. 

 Nach Vorliegen der rechtsaufsichtlichen Genehmigung wird die Verwaltung er-
mächtigt Angebote bei Kreditinstituten einzuholen und das günstigste Angebot 
anzunehmen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
2. Der Kreditbetrag wird in das Zinssicherungsportfolio bei der MAGRAL AG aufge-

nommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 13  Nein 10 
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Beschluss 
 

Nr.:225 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Be-
kanntgabe des Ausschreibungsergebnisses für das Gewerk Hinter-
lüftete Fassade - Aufhebung der Ausschreibung 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 22 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Gemäß Beschluss des Stadtrates wird der Erweiterungsbau der Hans-Scholl-
Grundschule in Hybridbauweise errichtet.  
 
Dazu werden im Bereich des Keller- und Erdgeschosses die Außenwände als tra-
gender Stahlbetonkern und Bodenplatte sowie die Decke über dem Erdgeschoss in 
Stahlbeton ausgeführt. 
 
Das Obergeschoss wird komplett in Holzbauweise errichtet. Das Obergeschoss soll 
dabei oberhalb des Fensterriegels und unterhalb im Bereich der Brüstung mit einer 
Sichtschalung im Abstand von 10 mm einschließlich Schattenfuge zu angrenzenden 
Bauteilen mit Vergrauungslasur ausgeführt werden.  
 
Die Pfeiler zwischen den einzelnen Fensterelementen sollen mit anthrazitfarbenen 
Faserzementplatten entsprechend dem beschlossenen Farb- und Materialkonzept 
verkleidet werden. 
 
Ebenfalls verkleidet werden sollen die massiven Außenwände im Bereich des Erdge-
schosses mit ebenfalls hinterlüfteten, anthrazitfarbenen Faserzementplatten. 
 
Im Bereich der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Erdgeschoss und dem Verbindungs-
gang ist ein feststehender, vertikaler Sonnenschutz mit einzeln senkrechten Holzla-
mellen vorgesehen. 
 
In der Summe sind 535 m² Fassadenbekleidung im Erd- und Obergeschoss sowie 
ca. 780 m² hinterlüftete Holzsichtlattung im Obergeschoss zu erstellen, ca. 400 m² 
hinterlüftete Holzsichtschalung im Bereich der erdgeschossigen Deckenuntersicht 
und insgesamt 25 m³ feststehender Sonnenschutz im Bereich der Pfosten-Riegel-
Konstruktion des Erdgeschosses zu errichten. 
 
Vorgenannte Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammengefasst 
und in einem offenen, EU-weiten Verfahren ausgelobt.  
 
Insgesamt haben 17 Firmen die Angebotsunterlagen über die Vergabeplattform her-
untergeladen. Zur Submission am 01.03.2022 um 11:00 Uhr wurden zwei Angebote 
elektronisch hochgeladen und abgegeben. 



11 

 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Wertung und Prüfung ergab folgende Rei-
hung: 
 

1. Holzbau Hasl e.K., 92439 Bodenwöhr 1.653.165,85 € 

2. S+T Fassaden GmbH, 88696 Owingen 1.823.940,58 € 

 
Die Firma Holbau Hasl e.K. aus 92439 Bodenwöhr hat demzufolge zumindest unter 
den Bewerbern das günstigste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 
1.653.165,85 € brutto unterbreitet. 
 
Die vergleichbare Kostenschätzung beträgt 694.648,55 € brutto. 
 
Die Mehrkosten im Vergleich beider Summen betragen ca. 958.517,30 € brutto und 
entsprechen ca. 138 % Kostenüberschreitung.  
 
Das Gewerk hinterlüftete Fassade beinhaltet überwiegend Arbeiten mit Holzproduk-
ten, so wie es auch beschlossen wurde, dass das Obergeschoss komplett in Holzbau 
errichtet werden soll. Dabei wird nicht nur die Fassade mit Sichtholzlatten belegt, 
sondern auch die sich dahinter befindliche Unterkonstruktion. 
 
Das Kostenbudget basiert auf der Grundlage eines aktuell bepreisten Leistungsver-
zeichnisses. Hier ist zu erwähnen, dass bei den holzverarbeitenden Gewerken wie 
Zimmerer, oder auch Fassade, gegenüber der Kostenschätzung vom Mai 2021 eine 
Preisanpassung vorgenommen wurde, um dem damaligen Preistrend zu folgen. 
Auch bei der Auspreisung des Leistungsverzeichnisses wurden nochmals aktuelle 
Preise bei Firmen eingeholt, um hier weiter auf der sicheren Seite zu sein. 
 
Diesen Sachverhalt hat die Verwaltung auch nochmals beim Architekturbüro hinter-
fragt. 
 
Wie bereits bei der Vergabe des Gewerkes Zimmererarbeiten zeichnen sich auch 
hier beim Gewerk Fassade die Preissteigerungen des holzverarbeitenden Marktes 
ab. Zudem trägt die derzeitige Dynamik des Marktes zusätzlich zu Preissteigerungen 
bei und zeigt in Anbetracht der Rohstoffpreise eine eindeutige Tendenz nach oben.  
 
In der Ausschreibung wurde zudem vorgegeben, dass keine Nebenangebote zuge-
lassen werden.  
 
In Anbetracht des sehr überzeichneten Angebotspreises hat die Verwaltung gemein-
sam mit dem Architekturbüro natürlich auch in Erwägung gezogen, hier eventuell auf 
eine andere Fassade zu gehen, die einfacher zu erstellen wäre, aber was dem ur-
sprünglichen Grundprinzip nach nachhaltiger Fassadenkonstruktion, bzw. der Fest-
legung des Obergeschosses komplett in Holzbau, widerspricht. 
 
Insofern wurde auch das Szenario einer möglichen Aufhebung aufgrund der immen-
sen Kostenüberschreitung bespielt. Bei einer Neuausschreibung muss bewusst sein, 
dass mit höchster Wahrscheinlichkeit die Preise nicht besser sein werden. Dies ist 
auch eine erste Einschätzung nach Rücksprache mit einer Fachfirma. Eine Aufhe-
bung der Ausschreibung würde eine längere Standzeit des Gerüstes von ca. 12 Wo-
chen mit ca. 12.000 € Mehrkosten zu Buche schlagen.  Weiterhin wäre eine pro-
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visorische Ausbildung einer Attika auszuführen, um übergangsweise eine Durchnäs-
sung der hinterlüfteten Fassade und damit Bauschäden zu vermeiden. 
 
Damit die Dacharbeiten auch ungehindert an die Attika angeschlossen werden kön-
nen, würde bei dem Gewerk Zimmererarbeiten die Ausbildung einer Attika als auf-
gehendes Bauteil und vorbereitende Maßnahmen für die Dampfsperre der Dachab-
dichtung mit durchgeführt werden. Die Kosten hierfür werden auf rund 36.000 € 
Mehrkosten brutto geschätzt.  
 
Die Ausbildung einer Attika wären Sowieso-Kosten, die im Gewerk hinterlüftete Fas-
sade beinhaltet waren.  
 
Zudem wird vom feststehenden Sonnenschutz abgegangen, was zu einer Kosten-
einsparung von rund 112.000 € brutto führen würde. Im Wettbewerb wurde dieser 
Sonnenschutz mit rund 400.000 € angeboten.  
 
Dem gegenüber stünde nach Rücksprache mit dem Bauphysiker ein Sonnenschutz 
lediglich dann an den Aufenthaltsräumen der Ostseite und den Aufenthaltsräumen an 
der Nordseite, mit rund 150 m² und einem geschätzten Kostenaufwand von rund 
35.000 € Mehrkosten dagegen, der dann in die Neuausschreibung für die hinterlüfte-
te Fassade mit aufzunehmen wäre. 
 
Somit würden sich die gesamten Einsparungskosten gegenüber dem bepreisten 
Leistungsverzeichnis bei einer Aufhebung und Neuausschreibung auf ca. 29.000 € 
brutto belaufen. 
 
Hinzuweisen ist, dass nach VOB/A § 16d Abs. 1, Nr. 1 auf einen unangemessen ho-
hen Preis kein Zuschlag erteilt werden darf. 
 
Das beauftragte Architekturbüro und die Verwaltung würden demzufolge rein wirt-
schaftlich betrachtet eine Aufhebung und Neuausschreibung mit den vorbeschriebe-
nen Konsequenzen und einer Bauzeitenverschiebung für das Gewerk empfehlen. 
 
Die Bauzeit wurde bei der Ausschreibung mit Beginn 27.06.2022 und Fertigstellung 
26.08.2022 vorgegeben.   
 
Nachfolgende Termine würden sich bei einer Aufhebung und Neuausschreibung wie 
folgt darstellen: 

 Vergabe durch den Stadtrat am 08.06.2022 

 Baubeginn: 26.09.2022 

 Baufertigstellung: 25.11.2022 
 
Hinsichtlich der Fertigstellung des Gebäudes laufen die Fassadenarbeiten parallel 
zum Innenausbau. Lediglich mit der Fertigstellung der Außenanlagen wird es 
dadurch zu teilweisen Verzögerungen kommen, da das Gerüst länger steht. 
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Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, für das Gewerk hinterlüftete Fassade die Ausschreibung 
aufzuheben und unter den vorbeschriebenen Bedingungen eine Neuausschreibung 
durchzuführen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 13  Nein 10   
 
 
 
Anlage: 
Ausführungsplan_Übersicht 
Bild_Fassade_08022022_073857 
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Beschluss 
 

Nr.:226 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Be-
kanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und Auftragsvergabe für 
folgende Gewerke: Außenanlagen 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 22 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 

Das Gewerk Außenanlagen ist eines der größten, noch zu vergebenden Gewerke 
beim Erweiterungsbau der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark.  
 

Vorweg wird darauf verwiesen, dass die aufaddierten Vergabesummen des gesam-
ten Vergabeblocks mit den Gewerken Außenanlagen, Innenputzarbeiten, Estrichar-
beiten, Parkettarbeiten, Fliesenarbeiten und Linoleum bei rund 2.013 Mio. € und die 
vergleichbare Kostenermittlung mit bepreisten Leistungsverzeichnissen bei 1.855 
Mio. € liegen. 
 

Nach der Bayerischen Schulbauverordnung sind pro Schüler 3m² an Pausenhofflä-
che anzusetzen. 
 

Nachdem für den Bestandsbau der Grundschule die Pausenhofflächen bereits 
schulaufsichtlich geprüft und genehmigt sind, handelt es sich beim Erweiterungsbau 
demzufolge um einen Flächenbedarf von 800m² für rund 200 Schüler. 
 

Die für die Kinder nutzbare Fläche der geplanten Außenanlagen weist nun eine Grö-
ße von 2200m² auf. 
 

Wenn man die bestehenden Außenanlagen und die neu geplanten Anlagen zusam-
menfasst, beträgt die Gesamtfläche der nutzbaren Außenanlagen für beide Gebäude 
der Grundschule rund 4450m². 
 

In Anbetracht einer Ganztagsschule ist damit zur Bewegungsförderung für die Schü-
ler ein großes Angebot unterschiedlicher Nutzungen vorhanden. 
 

Natürlich ist dies wohl eine große Fläche, aber es macht auch keinen Sinn in unmit-
telbarem Umgriff der Schule Freiflächen anderen Nutzungen zuzuführen. 
 

Für eine Ganztagsschule ist unsere Grundschule damit bestens ausgestattet. 
 

Im Zuge des Schulneubaus wurden bereits die bestehenden 78 Stellplätze für die 
Lehrkräfte zum Hauptparkplatz an der Zufahrt zum Naabtalpark verlegt. 
 

Für den befestigten Bereich im unmittelbaren Umfeld des Erweiterungsbaus ist ein 
kalksteinfarbenes, kleinteiliges Betonpflaster mit organisch geformten Pflastersteinen 
und hohem Versickerungsanteil vorgesehen. Die nördliche Versorgungszufahrt wird 
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mit Asphalt befestigt. 
 

Als weiterer Kommunikationsbereich wird zwischen dem Bestandsbau und dem Er-
weiterungsbau ein Außenklassenzimmer in einer Größe von 9m x 6m mit einer über-
dachten Stahlpergola errichtet. 
 

Weiterhin werden Kalksteinblöcke mit Holzauflagen als Sitzmöglichkeiten in den Au-
ßenanlagen eingestreut. 
 

Zudem ist ein größeres Klettergerät vorgesehen, dass die Anspannung und den 
Stress der letzten Schulstunden wegspielen lässt. 
 

Ein Weidentunnel mit einem Weidentipi soll einen weiteren Erlebnisbaustein darstel-
len.  
 

Abgerundet wird das Außenanlagenspielangebot mit einer Allwetterspielfläche von 
23m x 17m. 
 

Es sind außerdem im eingezäunten Bereich Fahrradständer für ca. 60 Fahrräder ge-
plant. 
 

Wieder errichtet werden die dreiflammigen Mastleuchten, die ursprünglich den Park-
platz ausleuchteten. 
 

Außerdem war es das Ziel, von den ursprünglich bestehenden Bäumen so viel wie 
möglich auch zu erhalten. Dies waren insgesamt 19 an der Zahl. Weitere 20 einhei-
mische Bäume, wie Rosskastanie, Spitzahorn, Stadtulme und Obstbäume werden 
neu gepflanzt. 
 

Für die erforderlichen Mülltonnen wird ein Nebengebäude mit einer Größe von 6m x 
6m errichtet. 
 

110m Sitzsteine aus Kalk zur Geländeabstützung und sechs Stück quadratische 
Baumbänke sowie 57 Stück Betonblockstufen und Granitgroßsteineinfassungen des 
erwähnten Pflasters, Betonfundamente für verschiedene Außenanlagengeräte, 130m 
Fassadenrinne und Entwässerungsleitungen sowie ein Solargründach mit 1100m² 
auf dem Dach des neuen Schulgebäudes umschreiben den geforderten Arbeitenka-
talog. 
 

Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen, EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Insgesamt haben acht Firmen die Angebotsunterlagen über die Vergabeplattform 
des Staatsanzeigers heruntergeladen. 
 

Zur Submission am 09.03.2022 um 13:00 Uhr wurden drei wertbare Angebote elekt-
ronisch hochgeladen und abgegeben. Die fachliche, sachliche und rechnerische 
Wertung und Prüfung ergab folgende Reihung: 
 

1. Dobsch Bau GmbH, 93197 Zeitlarn 1.048.531,85 € 

2. Galabau Brunner Landschaft & Garten, 93086 Wörth 1.165.918,65 € 

3. Donhauser Garten- und Landschaftsbau, 92277 Hohenburg 1.327.258,29 € 
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Die Firma Dobsch Bau GmbH aus 93197 Zeitlarn hat demzufolge das wirt-
schaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 1.048.531,85 € brutto 
unterbreitet. 
 

Die vergleichbare Kostenberechnung beträgt 1.052.539,32 € brutto. 
 

Das Angebot liegt damit im Rahmen der veranschlagten Kosten. 
 

Die Einzelpreise der Firma Dobsch Bau GmbH sind angemessen, in sich schlüssig 
und nachvollziehbar.   
 

Die Bauzeit wurde mit Beginn am 01.08.2022 und Fertigstellung am 22.12.2022 vor-
gegeben. 
 

Die Firma Dobsch Bau GmbH ist als leistungsfähige und zuverlässige Firma bekannt 
und beabsichtigt für die Herstellung der Asphaltflächen, für das geplante Kletterge-
rüst, der Kunststoffbelagsflächen und für die Zaunarbeiten Nachunternehmer einzu-
setzen. 
 

Die Außenanlagen wurden in mehreren Gesprächen mit der Schulleitung und dem 
beauftragten Planungsbüro abgestimmt und festgelegt. 
 

Das Landschaftsarchitekturbüro Lichtgrün aus Regensburg und die Verwaltung emp-
fehlen, den Zuschlag an die Firma Dobsch Bau GmbH aus 93197 Zeitlarn zu erteilen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Dobsch Bau GmbH aus 93197 Zeitlarn mit einer 
geprüften Angebotssumme in Höhe von 1.048.531,85 € brutto den Zuschlag für die 
Außenanlagen zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark zu er-
teilen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 23  Nein 0 
 
 
Anlage: 
Aussenanlagen_Ausführungsplan Übersicht 
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Beschluss 
 

Nr.:227 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Be-
kanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und Auftragsvergabe für 
folgende Gewerke: Parkettarbeiten 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 22 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Parkettarbeiten sind gemäß Beschlusslage im Obergeschoss, das im Wesentli-
chen aus Holzbau errichtet wird, zu erbringen. Es sind rund 450 m² Industrieparkett 
mit 16 mm zu verlegen und entsprechend zu schleifen und zu ölen. 
 
In Vorbereitung auf die Verlegearbeiten sind Arbeitsfugen zu verharzen, der Unter-
grund zu reinigen und anzuschleifen, sowie der Zementestrich mit einem minerali-
schen Haftgrund zu belegen und Übergänge in andere Bodenbeläge auszugleichen. 
 
Außerdem sind 2000 m Massivsockelleisten ebenfalls in eiche natur im Bereich des 
Marktplatzes und der Klassenzimmer zu verlegen. 
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen, EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Insgesamt haben fünfzehn Firmen die Angebotsunterlagen über die Vergabeplatt-
form heruntergeladen. 
 
Zur Submission am 10.03.2022 um 15:00 Uhr wurden elf wertbare Angebote elektro-
nisch hochgeladen und abgegeben. 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Wertung ergab folgende Reihung: 
 

 

1.   Wildenauer Fußböden GmbH, 92439 Altenschwand 68.276,02 € 

2.   Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K., 94375 Stallwang 81.885,69 € 

3.   Gavrilov GmbH + Co. KG, 49767 Twist 89.270,10 € 

inkl. 3% Nachlass 

4.   Raumausstattung Singerl, 84094 Appersdorf 91.612,15 € 

5.   Max Hofmann Fussböden GmbH u Co. KG, 93073 Neutraubling 91.792,44 € 

6.   Böhmler Einrichtungshaus GmbH, 80331 München 95.584,97 € 

7.   Joni-Fussboden, 84478 Waldkraiburg  98.127,40 €  

8.   Bodentechnik Kretschmar GmbH + Co. KG, 01257 Dresden 98.915,80 € 

9.   Hermes Heimtex GmbH, 92447 Schwarzhofen 103.333,65 € 
 

10. Raumstudio Falter GmbH & Co. KG, 70736 Fellbach 104.813,42 € 



21 

11. Fußböden Fleischmann GmbH, 96129 Strullendorf  147.584,69 € 
 

 
Die Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Altenschwand hat demzufolge 
das wirtschaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 68.276,02 € 
brutto unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn 22.08.2022 und Fertigstellung 09.09.2022. 
 
Eine vergleichbare Kostenberechnung beträgt 68.364,01 € brutto. 
 
Die Einzelpreise der Firma Wildenauer Fußböden GmbH sind in sich schlüssig und 
nachvollziehbar. Die meisten Angebote liegen erkennbar im einheitlichen Preisseg-
ment. 
 
Das beauftragte Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen, den Zu-
schlag an die Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Altenschwand zu ertei-
len. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Alten-
schwand mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 68.276,02 € brutto den 
Zuschlag für die Parkettarbeiten zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu 
erteilen.  
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 23  Nein 0   
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Beschluss 
 

Nr.:228 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Be-
kanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und Auftragsvergabe für 
folgende Gewerke: Fliesenarbeiten 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Fliesenarbeiten sind im Wesentlichen im Bereich der Küche, der einzelnen WC-
Kerne im Speisesaal und Marktplatz und der WC´S sowie der Treppenhäuser, der 
Flure und der Eingangshalle im Westen. 
 
Zunächst sind vorbereitende Arbeiten wie verharzen von Schein- und Arbeitsfugen, 
das Abschleifen des Untergrundes sowie das Aufbringen einer Haftbrücke zu erbrin-
gen. 
 
Insgesamt sind Bodenfliesen aus Betonwerkstein im Format 60 x 30 mit 750 m², 
Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit rund 200 m² und Wandfliesen von rund 515 m² zu 
erbringen. 
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Insgesamt vierzehn Firmen haben die Angebotsunterlagen über die Vergabeplatt-
form heruntergeladen. Es gab eine Bieteranfrage, die beantwortet wurde. 
 
Zur Submission am 10.03.2022 um 14:00 Uhr wurden zwei wertbare Angebote elekt-
ronisch hochgeladen und abgegeben. Ein Angebot wurde für das Gewerk Parkettar-
beiten angeboten und kann nicht gewertet werden. 
 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Prüfung und Wertung ergab folgende Rei-
hung: 
 

1. Fliesen Röhlich GmbH, 90530 Wendelstein 342.174,39 € 

2. LETA Bau GmbH, 04416 Markkleeberg 385.847,35 € 

 
Die Firma Fliesen Röhlich GmbH aus 90530 Wendelstein hat demzufolge das wirt-
schaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 342.174,39 € brutto 
unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn am 22.05.2022 und Fertigstellung am 
16.09.2022. 
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Die vergleichbare Kostenberechnung beträgt 230.296,67 € brutto. Die Mehrkosten im 
Vergleich beider Summen betragen 111.877,72 € brutto und entsprechen ca. 48,6 % 
Kostenüberschreitung, die der derzeitigen Marktlage geschuldet sind.     
 
Die Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung beruhen auf Mehrmassen der zu 
befliesenden Flächen im Zuge der abschließenden Abstimmung mit der Fachplanung 
im weiteren Planungsprozess während der Ausführungsplanung. Dies wurde bereits 
bei der Bepreisung des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt. Zudem sind Preiser-
höhungen im Bereich der zu verbauenden Betonwerksteine festzustellen. 
 
Das Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen die Vergabe an die Fir-
ma Fliesen Röhlich GmbH aus 90530 Wendelstein zu erteilen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Fliesen Röhlich GmbH aus 90530 Wendelstein mit 
einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 342.174,39 € brutto den Zuschlag für 
die Fliesenarbeiten zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu erteilen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 22  Nein 0   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne Stadtrat Hans Glatzl, da dieser zum Zeitpunkt der Ab-
stimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
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Beschluss 
 

Nr.:229 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Be-
kanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und Auftragsvergabe für 
folgende Gewerke: Linoleum 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Verlegung des Linoleums ist in erster Linie im Bereich des Speisesaals, der 
Klassenzimmer und der Differenzierungsräume vorgesehen. 
 
Das zu verlegende Material ist zu bemustern und als marmoriertes Linoleum in einer 
Stärke von 2,5 mm in R9 mit Oberflächenvergütung, geeignet für starke Beanspru-
chungen, vorgesehen. 
 
Insgesamt sind rund 1600 m² zu liefern und zu verlegen.  
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Insgesamt sechzehn Firmen haben die Angebotsunterlagen über die Vergabeplatt-
form heruntergeladen. Es gab zwei Bieteranfragen, die beantwortet wurden. 
 
Zur Submission am 10.03.2022 um 13:00 Uhr wurden dreizehn wertbare Angebote 
elektronisch hochgeladen und abgegeben. 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Prüfung und Wertung ergab folgende Rei-
hung: 
 

1.   Wildenauer Fußböden GmbH, 92439 Altenschwand 73.898,70 € 

2.   Fussbodentechnik Helmers, 85125 Enkering 83.420,19 € 

3.   Hermes Heimtex GmbH, 92447 Schwarzhofen 83.429,71 € 

4.   Böhmler Einrichtungshaus GmbH, 80331 München 83.964,62 € 

5.   Max Hofmann Fussböden GmbH u Co. KG, 93073 Neutraubling 85.120,70 € 

6.   Dieter Holschbach GmbH, 51597 Morsbach 86.678,06 € 
inkl. 5,5 % Nachlass 

7.   Raumstudio Falter GmbH & Co. KG, 70736 Fellbach 94.780,53 € 

8.   Raumausstattung Singerl, 84094 Appersdorf 98.485,59 € 

9..   Heinz Lohmar Bodenbeläge, 31789 Hameln 99.767,82 € 

10. Brandl Innenausbau GmbH, 93309 Kelheim 109.875,68 € 

11. Raumausstattung Wilhelm Poiger e.K., 94375 Stallwang 110.799,71 € 

12. Gräser Fußbodenbau, 08058 Zwickau 113.889,66 € 

13. Fußböden Fleischmann GmbH, 96129 Strullendorf 201.388,46 € 
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Die Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Altenschwand hat demzufolge 
das wirtschaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 73.898,70 €€ 
brutto unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn 22.08.2022 und Fertigstellung am 
07.10.2022. 
 
Die vergleichbare Kostenberechnung beträgt 104.042,06 € brutto. Die Minderkosten 
im Vergleich beider Summen betragen 30.143,36 € brutto und entsprechen ca. 29 % 
Kostenunterschreitung. 
 
Die Einzelpreise der Firma Wildenauer Fußböden GmbH sind in sich schlüssig und 
nachvollziehbar. Die meisten Angebote liegen erkennbar im einheitlichen Preisseg-
ment. 
 
Das beauftragte Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen, den Zu-
schlag an die Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Altenschwand zu ertei-
len. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Wildenauer Fußböden GmbH aus 92439 Alten-
schwand mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 73.898,70 € brutto den 
Zuschlag für das Gewerk Linoleum zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu 
erteilen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 22  Nein 0   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne Stadtrat Hans Glatzl, da dieser zum Zeitpunkt der Ab-
stimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
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Beschluss 
 

Nr.:230 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Be-
kanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und Auftragsvergabe für 
folgende Gewerke: Estricharbeiten 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Estricharbeiten umfassen zunächst Vorbereitungen wie das Erstellen von Fu-
genplänen, das Anbringen eines Meterrisses und das Reinigen des Untergrundes. 
 
Darüber hinaus sind Abdichtungsarbeiten mit 900 m², Bodendämmarbeiten in unter-
schiedlichen Stärken von ca. 2100 m² zzgl. 2100 m² Trittschalldämmung, worauf ein 
Zementestrich in unterschiedlichen Stärken mit 60 mm, 70 mm und 80 mm, je nach 
Lage im Gebäude, aufgebracht wird. 
 
Für Leitungen am Boden ist eine Ausgleichsschüttung zum Verfüllen der Zwischen-
räume zu erbringen. 
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen, EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Insgesamt haben neun Firmen die Angebotsunterlagen über die Vergabeplattform 
heruntergeladen. 
 
Zur Submission am 09.03.2022 um 15:00 Uhr wurden drei wertbare Angebote elekt-
ronisch hochgeladen und abgegeben. Es gab zwei Bieteranfragen, die beantwortet 
wurden. 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Wertung ergab folgende Reihung: 
 

1. Modern Bodenbau GmbH, 66663 Merzig 309.799,07 €   
inkl. 6% Nachlass 

2. CVM Fußbodentechnik GmbH, 06112 Halle (Saale)  327.443,57 € 

3. Mühlehner GmbH, 94261 Kirchdorf 450.418,81 € 

inkl. 3,5% Nachlass 

 

 
Die Firma Modern Bodenbau GmbH aus 66663 Merzig hat demzufolge das wirt-
schaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 309.799,07 € brutto 
unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn 11.07.2022 und Fertigstellung am 
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19.08.2022. 
 
Das bepreiste Leistungsverzeichnis liegt bei 221.097,16 € brutto. Die Mehrkosten im 
Vergleich beider Summen betragen 88.701,91 € brutto und entsprechen ca. 40 % 
Kostenüberschreitung, die der derzeitigen Marktlage geschuldet sind. Außerdem 
wurde, um eine frühzeitige Belegreife in zwei Wochen zu erreichen, ein Schnellze-
mentanstrich gewählt, der nach einem Tag bereits begehbar ist. 
 
Durch die Aufhebung der ersten Ausschreibung für die Trockenbauarbeiten musste 
diese Leistung nochmals neu ausgeschrieben werden. Dies führt zu einem späteren 
Baubeginn der Trockenbauarbeiten, welche durch das Gewerk Estricharbeiten auf-
gefangen wird, da dieses Gewerk unmittelbar nach der Fertigstellung der Trocken-
bau-Vorleistungen im Gebäude weiter arbeitet. Durch den Einsatz eines Schnellze-
mentes ist eine Begehbarkeit nach ca. 2 Tagen und eine Belegreife von ca. 3 Wo-
chen garantiert. Zum Zeitpunkt des Einsatzes der Belagsarbeiten für Parkett, Lino 
oder Fliesen wäre die zeitliche Verzögerung durch den späteren Beginn der Tro-
ckenbauarbeiten wieder kompensiert. Diese Qualität des Estrichs macht jedoch ei-
nen Teil der Überschreitung aus. 
 
Ein großer Teil sind Preissteigerungen der Dämmstoffe (Bodendämmung und Tritt-
schalldämmung) und Abdichtungen auf den erdberührten Bodenplatten, welche zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Kostenberechnung eine 60%-ige Preissteigerung erfah-
ren haben. 
 
Die Anforderung durch den Brandschutz erfordert die Verwendung von nicht brenn-
barem Dämmmaterial, außerdem wurden Preissteigerungen bei den Dehnungsfu-
genprofilen sowie den Dämmstoffen berücksichtigt. Das Anarbeiten an Unterflurin-
stallationskanäle und Bodentanks verursachen ebenfalls einen Preisaufschlag. 
 
Das beauftragte Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen, den Zu-
schlag an die Firma Modern Bodenbau GmbH aus 66663 Merzig zu erteilen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Modern Bodenbau GmbH, aus 66663 Merzig mit 
einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 309.799,07 € brutto den Zuschlag für 
die Estricharbeiten zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu erteilen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 22  Nein 0   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne Stadtrat Hans Glatzl, da dieser zum Zeitpunkt der Ab-
stimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
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Beschluss 
 

Nr.:231 
 

Gegenstand: Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark - Be-
kanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und Auftragsvergabe für 
folgende Gewerke: Innenputzarbeiten 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
In einem nächsten Ausschreibungsblock wurden die Flächengewerke ausgeschrie-
ben, wie Innenputz, Estrich, Linoleum, Fliesen- und Parkettarbeiten und einzeln nach 
Gewerken submissiert. 
 
Die Innenputzarbeiten umfassen im Wesentlichen vorbereitende Arbeiten wie das 
Anbringen von rund 300 m² Schutzabdeckung an Fenstern und Innenelementen, das 
Aufbringen einer mineralischen Haftbrücke auf den Untergrund 3600 m², das Anbrin-
gen von Armierungsgewebe 1500 m² und das ebene und fluchtrechte Anbringen von 
Eckschienen ca. 600 m.  
 
Der Putz wird im wasserempfindlichen Bereich als Kalk-Zement-Putz aufgebracht 
und sonst auf die betonierten Abschnitte als Gips-Kalkputz mit einer 10 mm Stärke 
von rund 300 m². 
 
Zudem sind feuchtebeständige Spachtelarbeiten auf die Betonoberflächen und Un-
terzügen in einer Größenordnung von rund 1850 m² mit der Stellung und Vorhaltung 
eines Arbeitsgerüstes nötig. 
 
Die angeforderten Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und in einem offenen EU-weiten Verfahren ausgelobt. 
 
Während des Ausschreibungsvorgangs mussten an vier Positionen die ursprünglich 
ausgeschriebenen Mengen angepasst werden. 
 
Insgesamt dreizehn Firmen haben die Angebotsunterlagen über die Vergabe-
plattform heruntergeladen. 
 
Zur Submission am 09.03.2022 um 14:00 Uhr wurden zehn wertbare Angebote elekt-
ronisch hochgeladen und abgegeben. 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Prüfung und Wertung ergab folgende Rei-
hung: 
 

1.   KS Bau Sanierungsgesellschaft mbH, 93057 Regensburg 170.191,66 € 

2.   Big Bavaria GmbH + Co.KG, 93057 Regensburg 177.442,57 € 
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3.   Beksan Bau GmbH, 21035 Hamburg 186.450,22 € 
inkl. 5% Nachlass 

4.   Starlux GmbH, 90431 Nürnberg 198.406,86 € 

inkl. 3% Nachlass 

5.   Merlin Malerwerkstätten GmbH, 91567 Herrieden 201.424,76 € 

6.   Müller Euro Bau GmbH, 09241 Mühlau 227.022,25 € 

7.   Bauunternehmung CG GmbH, 08468 Reichenbach 227.901,07 € 

8.   Werk-R GmbH, 90765 Fürth 295.923,65 € 

9.   Insel Stuckgeschäft GmbH, 90547 Stein 351.149,37 € 

10. Form + Farbe Ehmann GmbH, 90765 Fürth 378.443,21 € 

 
Die Firma KS Bau Sanierungsgesellschaft mbH aus 93057 Regensburg hat demzu-
folge das wirtschaftlichste Angebot mit einer geprüften Angebotssumme von 
170.191,66 € brutto unterbreitet. 
 
Die Bauzeit wurde vorgegeben mit Beginn am 27.06.2022 und Fertigstellung am 
29.07.2022. 
 
Die vergleichbare aktuelle Kostenberechnung beträgt 178.334,26 € brutto. 
 
Die Einzelpreise der Firma KS Bau Sanierungsgesellschaft sind in sich schlüssig und 
nachvollziehbar.   
 
Das Architekturbüro Dömges und die Verwaltung empfehlen, den Zuschlag an die 
Firma KS Bau Sanierungsgesellschaft zu erteilen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma KS Bau Sanierungsgesellschaft aus 93057 Re-
gensburg mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 170.191,66 € brutto den 
Zuschlag für die Innenputzarbeiten zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule zu 
erteilen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 22  Nein 0   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne Stadtrat Hans Glatzl, da dieser zum Zeitpunkt der Ab-
stimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
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Beschluss 
 

Nr.:232 
 

Gegenstand: Almosen-Stiftung Burglengenfeld; Vorlage der Jahresrechnung 2021 
gem. Art. 102 Abs. 2 GO 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 20 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Jahresrechnung 2021 für die Almosenstiftung Burglengenfeld wurde zwischen-
zeitlich gelegt. In der Jahresrechnung sind die gebuchten Sollbeträge aufgeführt. 
 
1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

 1.1 Zinserträge 7.320,53 € 

 1.2 Mieten 15.937,78 € 

 Insgesamt 23.258,31 € 

 Haushaltsansatz 22.000,00 € 

 Mehreinnahmen 1.258,31 € 

 

2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

 2.1 Verwaltungskosten 2.068,14 € 
  (EDV, Versicherungen, Depotentgelt, Vermischtes) 

 2.2 Kostenersatz an die Stadt 500,00 € 

 2.3 Haus- und Grundstückslasten 1.753,56 € 

 2.4 Gewährung von Stiftungsmittel 24.500,00 € 

 Insgesamt  28.821,70 € 

 Haushaltsansatz 24.000,00 € 

 Mehrausgaben 4.821,70 € 

 

3. Zuführung vom Vermögenshaushalt 

 Zuführung vom VermHH aus Mittelverwendungsrücklage 5.563,39 € 

 Haushaltsansatz 3.000,00 € 

 Mehreinnahmen 2.563,39 € 
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4. Zuführung zum Vermögenshaushalt 

 4.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – allgemein 0,00 € 

 4.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage 0,00 € 
  (Werterhaltungsrücklage) 

 4.3 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage 
  (Instandhaltungsrücklage) 0,00 € 

 Insgesamt 0,00 € 

 Haushaltsansatz 1.000,00 € 

 Minderausgaben 1.000,00 € 

 

Verprobung: 

Mehreinnahmen 1.258,31 € 

Mehrausgaben -4.821,70 € 

Mehreinnahmen Zuführung vom VermHH 2.563,39 € 

Minderausgaben Zuführung zum VermHH 1.000,00 € 

Ergebnis 0,00 € 

 

Der Verwaltungshaushalt ist nach der Zuführung vom Vermögenshaushalt (she. 
Ziffer 3) in den Einnahmen und Ausgaben mit 28.821,70 € ausgeglichen. 

 

5. Einnahmen des Vermögenshaushalts 

 5.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (alle Rücklagen) 0,00 € 

 5.2 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 2.563,39 € 

 5.3 Entnahme Sonderrücklage – Grundstockvermögen 5.000,00 € 

 5.4 Entnahme Sonderrücklage - Werterhaltungsrücklage 0,00 € 

 Insgesamt 7.563,39 € 

 Haushaltsansatz 29.000,00 € 

 Mindereinnahmen 21.436,61 € 

 

6. Ausgaben des Vermögenshaushalts 

 6.1 Erweiterungs-, Um- u. Ausbaumaßn. Regensburger Str. 2 10.000,00 € 
  (Auflösung alte HAR und Bildung neue HAR) 

 6.2 Zuführung Sonderrücklage - Grundstockvermögen 5.000,00 € 

 6.3 Zuführung Sonderrücklage - Werterhaltungsrücklage 7.000,00 € 

 6.4 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 5.563,39 € 

 Insgesamt 7.563,39 € 

 Haushaltsansatz 29.000,00 € 
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 Minderausgaben 21.436,61 € 

 

Der Vermögenshaushalt ist nach der Zuführung an den Verwaltungshaushalt und 
der Zuführung an die Rücklagen in Einnahmen und Ausgaben mit 7.563,39 € aus-
geglichen. 
 
 
Beschluss: 
 
Von der Vorlage der Jahresrechnung der Almosen-Stiftung Burglengenfeld für das 
Jahr 2021 wird Kenntnis genommen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 21  Nein 0   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne die Stadträte Hans Glatzl und Thomas Hofmann, da 
diese zum Zeitpunkt der Abstimmung den Sitzungstisch verlassen haben. 
 
 
 
Anlage (Anlage 2 am Ende des Protokolls: 
AlmSt. – JR 2021 rechtskräftig 
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Beschluss 
 

Nr.:233 
 

Gegenstand: Haushaltsplan 2022 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld; Erlass der 
Haushaltssatzung und Beschluss des Finanzplans 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Gesamthaushalt 2022 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld weist ein Volumen 
von 115.700 € auf. Der Verwaltungshaushalt schließt mit 23.800 € und der Vermö-
genshaushalt mit 91.900 € in Einnahmen und Ausgaben ab. 
 
Neben den generell gesunkenen Zinseinnahmen entfallen im Haushaltsjahr 2022 
auch die Mieteinnahmen aus der Vermietung des Anwesens Regensburger Straße 2. 
Das dort bestehende Mietverhältnis hat bereits Mitte letzten Jahres geendet. Das 
Gebäude steht seitdem leer, da eine Ortseinsicht gezeigt hat, dass eine Anschluss-
vermietung ohne vorherige grundlegende Sanierung nicht möglich ist. Trotz beste-
hender Instandhaltungsrücklage in Höhe von rd. 25.000 € übersteigen die für eine 
Sanierung anfallenden Kosten die finanziellen Möglichkeiten der Stiftung bei Weitem. 
Derzeit werden Überlegungen verfolgt, das Anwesen im Rahmen eines Erbbau-
rechtsvertrags an die Stadtbau GmbH Burglengenfeld zu übergeben. Vorteil an einer 
derartigen Lösung wäre für die Stiftung der regelmäßige Erbpachtzins. Die Stadtbau 
GmbH hingegen könnte an diesem zentralen Standort ein wirtschaftliches Nutzungs-
konzept erarbeiten und eine zielgerichtete Sanierung durchführen. 
 
Im Verwaltungshaushalt sieht der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 deshalb Ein-
nahmen aus Mieten und Zinserträgen in Höhe von 13.900 € sowie eine Zuführung 
vom Vermögenshaushalt aus Mittel der Allgemeinen Rücklage (Mittelverwendungs-
rücklage) in Höhe von 9.900 € vor. 
 
Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts sind die Verwaltungskosten mit 
insgesamt 3.800 € veranschlagt. 
 
Für die Vergabe von Stiftungsmittel sind insgesamt 20.000 € vorgesehen. 
 
Ein Überschuss ergibt sich im Verwaltungshaushalt nicht, eine Zuführung zum Ver-
mögenshaushalt kann nicht erfolgen. 
 
Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2022 eine Umschichtung bei den Wertpapieren 
des Grundstockvermögens in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Bei den Wertpapieren 
der Werterhaltungsrücklage ist keine Umschichtung vorgesehen. 
 
Nachdem die Stiftung das Anwesen nicht sanieren kann, können die Mittel aus der 
Sonderrücklage „Instandhaltungsrücklage“ schrittweise der Mittelverwendungsrück-



34 

lage zugeführt werden und aus dieser wiederum für den Stiftungszweck entnommen 
werden. 
 
Im vorliegenden Haushalt ist deshalb eine Entnahme aus der Sonderrücklage „In-
standhaltungsrücklage“ in Höhe von 12.000 € eingeplant und eine Zuführung an die 
allgemeine Rücklage (Mittelverwendungsrücklage) in derselben Höhe. 
Zur Erfüllung des Stiftungszwecks ist in Höhe von 9.900 € eine Entnahme aus der 
allgemeinen Rücklage (Mittelverwendungsrücklage) eingeplant. Dieser Betrag wird 
an den Verwaltungshaushalt für die Vergabe von Stiftungsmittel zugeführt  
 
Ein Überschuss im Vermögenshaushalt ist nicht vorhanden, Zuführungen an Rückla-
gen konnten nicht eingeplant werden. 
 
Sobald hinsichtlich des Anwesens Regensburger Straße 2 das weitere Vorgehen 
geklärt ist, wird sich die Einnahmesituation in den nächsten Haushaltsjahren wieder 
verbessern. 
 
 
Beschluss: 
 
1. Die als Anlage beiliegende Haushaltssatzung 2022 der Almosen-Stiftung Burg-

lengenfeld wird erlassen und der im Entwurf vorliegende Haushaltsplan 2022 
wird mit allen Bestandteilen und Anlagen beschlossen. 

 
2. Der als Anlage beiliegende Finanzplan 2022 für die Jahre 2021 - 2025 wird be-

schlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 22  Nein 0   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne den Stadtrat Thomas Hofmann, da dieser zum Zeit-
punkt der Abstimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
 
 
Anlage (Anlage 3 am Ende des Protokolls): 
AlmSt. – HH 2022 Entwurf vom 16.03.2022 
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Beschluss 
 

Nr.:234 
 

Gegenstand: "von Laengenfeld Pfalzheim´sche Aussteuer-Stiftung Burglengen-
feld"; Vorlage der Jahresrechnung 2021 gem. Art. 102 Abs. 2 GO 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Für die „von Laengenfeld-Pfalzheim`sche Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld“ wurde 
die Jahresrechnung für das Jahr 2021 erstellt. In der Jahresrechnung sind die ge-
buchten Sollbeträge aufgeführt. 
 
 
1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

 1.1 Mieten und Pachten 6.949,53 € 

 1.2 Spenden 0,00 € 

 1.3 Zinserträge 8.899,78 € 

 Insgesamt 15.849,31 € 

 Haushaltsansatz 14.500,00 € 

 Mehreinnahmen 1.349,31 € 

 

2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt) 

 2.1 Verwaltungskosten 1.446,38 € 
  (EDV, Versicherungen, Depotentgelt, Vermischtes) 

 2.2 Kostenersatz an die Stadt 500,00 € 

 2.3 Haus- und Grundstückslasten 1.582,04 € 

 2.4 Vergabeveranstaltung 734,38 € 

 2.4 Gewährung von Stiftungsmittel 4.000,00 € 

 Insgesamt  8.262,80 € 

 Haushaltsansatz 12.600,00 € 

 Minderausgaben 4.337,20 € 

 

3. Zuführung zum Vermögenshaushalt 

 3.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – allgemein 125,55 € 

 3.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage 7.000,00 € 
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  (Werterhaltungsrücklage) 

 3.3 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage 
  (Instandhaltungsrücklage) 460,96 € 

 Insgesamt 7.586,51 € 

 Haushaltsansatz 1.900,00 € 

 überplanmäßige Zuführung 5.686,51 € 

 

Verprobung: 

Mehreinnahmen 1.349,31 € 
Minderausgaben 4.337,20 € 
überplanmäßige Zuführung -5.686,51 € 
Ergebnis 0,00 € 
 

Der Verwaltungshaushalt ist nach der Zuführung zum Vermögenshaushalt (she. 
Ziffer 3) in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.849,31 € ausgeglichen. 

 

4. Einnahmen des Vermögenshaushalts 

 4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt insgesamt 7.586,51 € 

 4.2 Entnahme aus der allg. Rückl. (Mittelverwendungsrückl.) 0,00 € 

 4.3 Entnahme aus Sonderrücklage - Grundstockverm. 57.000,00 € 

 4.4 Entnahme aus Sonderrücklage - Werterhaltungsrückl. 0,00 € 

 Insgesamt 64.586,51 € 

 Haushaltsansatz 4.900,00 € 

 Mehreinnahmen 59.686,51 € 

 

5. Ausgaben des Vermögenshaushalts 

 5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage 125,55 € 

 5.2 Zuführung zu Sonderrücklagen – Grundstockverm. 57.000,00 € 

 5.3 Zuführung zu Sonderrücklagen - Werterhaltungsrücklage 7.000,00 € 

 5.4 Zuführung zu Sonderrücklagen - Instandhaltungsrückl. 460,96 € 

 Insgesamt 64.586,51 € 

 Haushaltsansatz 4.900,00 € 

 Mehrausgaben 59.686,51 € 

 

Der Vermögenshaushalt ist nach der Rücklagenzuführung in Einnahmen und Aus-
gaben mit 64.585,51 € ausgeglichen. 
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Beschluss: 
 
Von der Vorlage der Jahresrechnung der „von Laengenfeld Pfalzheim´schen Aus-
steuer-Stiftung Burglengenfeld“ für das Jahr 2021 wird Kenntnis genommen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 22  Nein 0   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne den Stadtrat Thomas Hofmann, da dieser zum Zeit-
punkt der Abstimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
 
 
Anlage (Anlage 4 am Ende des Protokolls): 
Aussteuerstiftung – JR 2021 rechtskräftig 
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Beschluss 
 

Nr.:235 
 

Gegenstand: Haushaltsplan 2022 der "von Laengenfeld Pfalzheim´schen Aus-
steuer-Stiftung Burglengenfeld"; Erlass der Haushaltssatzung und 
Beschluss des Finanzplans 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Gesamtvolumen des Haushalts 2022 der Aussteuer-Stiftung beträgt 67.800 €. 
 
Im Verwaltungshaushalt sieht der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 Einnahmen 
aus Mieten und Zinserträgen in Höhe von 13.900 € vor. 
 
Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts sind die Verwaltungskosten und 
die Kosten der Veranstaltung zur Vergabe der Stiftungsmittel mit insgesamt 4.600 € 
veranschlagt. 
 
Für die Vergabe von Stiftungsmittel sind insgesamt 2.400 € vorgesehen. 
 
Der sich im Verwaltungshaushalt ergebende Überschuss in Höhe von 6.900 € wird 
dem Vermögenshaushalt zugeführt. 
 
Damit ist der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 13.900 € ausge-
glichen. 
 
Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2022 eine Umschichtung bei den Wertpapieren 
des Grundstockvermögens in Höhe von 47.000 € vorgesehen. Bei den Wertpapieren 
der Werterhaltungsrücklage ist voraussichtlich keine Umschichtung angezeigt. 
 
Der im Vermögenshaushalt verbleibende Überschuss wird den Rücklagen wie folgt 
zugeführt: 
 
 Zuführung an die allg. Rücklage 200,00 € 
 Zuführung an die Werterhaltungsrücklage 6.000,00 € 
 Zuführung an die Instandhaltungsrücklage 700,00 € 

 Zuführung insgesamt  6.900,00 € 
 
Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 53.900 € ab. 
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Beschluss: 
 
1. Die als Anlage beiliegende Haushaltssatzung 2022 der „von Laengenfeld Pfalz-

heim`schen Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld“ wird erlassen und der im Entwurf 
vorliegende Haushaltsplan 2022 wird mit allen Bestandteilen und Anlagen be-
schlossen. 

 
2. Der als Anlage beiliegende Finanzplan 2022 für die Jahre 2021 - 2025 wird be-

schlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 22  Nein 0   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne den Stadtrat Thomas Hofmann, da dieser zum Zeit-
punkt der Abstimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
 
 
 
Anlage (Anlage 5 am Ende des Protokolls): 
Ausst. Stiftung – Entwurf HH 2022 vom 16.03.2022 
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Beschluss 
 

Nr.:236 
 

Gegenstand: Beratung zu den Steuererklärungen 2020 der Betriebe gewerblicher 
Art durch den BKPV; Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Umsatzsteuervoranmeldungen für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Burg-
lengenfeld (Parkhaus, Markt, Gaststätte, Veranstaltungen auf dem Marktplatz, Pho-
tovoltaikanlage) werden monatlich von der Kämmerei erstellt und an das Finanzamt 
übermittelt. 
 
Aufgrund eines Dauerauftrags führt Herr Dipl.-Kfm. Christian Stolz einmal jährlich die 
Beratung zur Abgabe der Steuererklärungen der Betriebe gewerblicher Art der Stadt 
durch und erstellt die Körperschaftsteuer- und die Umsatzsteuererklärungen mit An-
lagen. 
 
Bei der Abschlussberatung zu den Steuererklärungen 2020 am 10.03.2022 hat Herr 
Stolz empfohlen, die im Beschlussvorschlag aufgeführten Beschlüsse in Bezug auf 
die Photovoltaikanlage am Feuerwehrgerätehaus durch den Stadtrat fassen zu las-
sen. Hinsichtlich der Nr. 2 des Beschlussvorschlages wird darauf hingewiesen, dass 
es sich hier um eine innere Verrechnung zwischen der Feuerwehr (UA 1300) und der 
Photovoltaikanlage (UA 8102) handelt. 
 
 
Beschluss: 
 
1. Der Jahresabschluss der Photovoltaikanlage Burglengenfeld für 2020 wird mit 

einem Jahresgewinn von 7.552 € festgestellt. Der Jahresgewinn verbleibt beim 
Betrieb gewerblicher Art Photovoltaik und wird dort den Rücklagen zugeführt. 
Gewinne der Photovoltaikanlagen Burglengenfeld werden bis auf Weiteres stets 
den Rücklagen zugeführt. 

 
2. Für die Nutzung der städtischen Dachflächen durch die Photovoltaikanlagen wird 

ein angemessenes Entgelt verlangt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 22  Nein 0   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne den Stadtrat Thomas Hofmann, da dieser zum Zeit-
punkt der Abstimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
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Beschluss 
 

Nr.:237 
 

Gegenstand: Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hun-
de (Hundehaltungsverordnung - HVO) - Neuerlass 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 22 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Stadt Burglengenfeld hat eine Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Ge-
fahren durch Hunde (Hundehaltungsverordnung – HVO). Diese wurde am 
24.08.2007 erlassen und gilt 20 Jahre. In dieser ist unter § 2 der HVO die Anlein-
pflicht, speziell für das Stadtgebiet Burglengenfeld innerhalb der geschlossenen Orts-
lage, geregelt.   
 
Da es aber auch Vorfälle außerhalb des Stadtgebiets von Burglengenfeld gab, wurde 
dazu eine Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit 
vor Gefahren durch Hunde (Hundehaltungsverordnung – HVO) am 19.05.2011 erlas-
sen.  
 
Aufgrund der jüngsten Ereignisse mit frei umherlaufenden Hunden und unter ande-
rem auch einem Beißvorfall wurden beide Verordnungen genauer überprüft und 
müssten angepasst werden. 
 
Mit der Bekanntmachung dieser Verordnung werden die Hundehaltungsverordnung – 
HVO vom 24. August 2007 und die Verordnung zur Änderung der Hundehaltungs-
verordnung – HVO vom 19. Mai 2011 aufgehoben. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die der Anlage beigefügte Hundehaltungsverordnung - HVO. 
Mit der Bekanntmachung dieser Verordnung werden die Hundehaltungsverordnung - 
HVO vom 24. August 2007 und die Verordnung zur Änderung der Hunde-
haltungsverordnung - HVO vom 19. Mai 2011 aufgehoben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 20  Nein 3   
 
 
Anlage: 
Hundehaltungsverordnung Neu ab dem 23.03.2022 
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Beschluss 
 

Nr.:238 
 

Gegenstand: Feuerwehr Pilsheim – Fahrzeugneuanschaffung mit Bekanntgabe 
des Ausschreibungsergebnisses und Auftragsvergabe 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 22 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
In der Stadtratssitzung am 27.07.2021 wurde die Anschaffung eines Löschgruppen-
fahrzeug 10 (LF 10) für die Feuerwehr Pilsheim beschlossen. Die Kosten wurden 
damals mit rund 330.000 € vom 1. Kommandanten der FF Pilsheim, Herrn Martin 
Brechler, angegeben. Diese waren aber keine derzeitigen Kosten, sondern Infoan-
gebote aus dem Jahre 2020. 
 
Am 14.12.2021 wurde der Stadtrat über zu erwartende Kostensteigerungen bei dem 
Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) informiert, bevor die Ausschreibung des Fahr-
zeugs erfolgte. So ergaben sich damalige Schätzkosten von rund 420.000 €, statt der 
bisher angenommenen 330.000 €. 
 
Da die Preise für Stahl und den damit verbunden Fahrzeugbau mit Fahrgestell, Auf-
bau und auch die Beladung in den letzten zwei Jahren zum Teil erheblich gestiegen 
sind, weichen die Ausschreibungsergebnisse von den geschätzten Kosten vom 
14.12.2021 ab und liegen etwas über diesen. Das haben auch die letzten Ausschrei-
bungsergebnisse der bereits beauftragten Feuerwehrfahrzeuge gezeigt. 
 
Erwähnenswert ist es aber, dass in dem Fahrzeug keine Besonderheiten oder gar 
teures Zubehör verbaut ist. Da die Normbeladung des Fahrzeuges erfüllt sein muss, 
konnte auch nichts an der Beladung eingespart werden, um das Fahrzeug kosten-
günstiger zu machen. 
  
Nach dem Vergaberecht war das LF 10 europaweit auszuschreiben. Es handelt sich 
hierbei um ein offenes Verfahren, das einer öffentlichen Ausschreibung auf europäi-
scher Ebene entspricht.  
 
 
Das Fachbüro für Feuerwehr-Bedarfsplanung und Ausschreibungen Andreas Dittl-
mann aus 94036 Passau, wurde am 27.07.2021 nach der Stadtratssitzung mit der 
Erstellung der Ausschreibungsdienstleistung für das LF 10 beauftragt und die Leis-
tungsverzeichnisse wurden in Absprache mit der FF Pilsheim erstellt.  
 
 
Am 15.12.2021 wurde das Fachbüro mit der Ausschreibung für das LF 10 beauftragt 
und das Fahrzeug auf der Vergabeplattform Aumass veröffentlicht. Als Eröffnungs-
termin wurde der 03.02.2022 festgelegt.  
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Es gab während des Vergabeverfahrens eine Anfrage, die auch entsprechend nach 
Rücksprache mit der FF Pilsheim beantwortet wurde. Weitere Vorkommnisse waren 
nicht mehr zu verzeichnen. 
 
Zur Submission am 03.02.2022 wurden jeweils ein Angebot für das LOS 1 - Fahrge-
stell und LOS 2 - Aufbau sowie drei Angebote für das LOS 3 - Beladung abgegeben. 
Alle Angebote wurden fachlich, sachlich und rechnerisch überprüft. Ein Angebot der 
Beladung konnte nicht gewertet werden, da das Leistungsverzeichnis nicht erfüllt 
wurde.  
 

Los 1 – Fahrgestell    119.000,00 € 
Los 2 – Aufbau    287.565,88 € 
Los 3 – Beladung      50.039,50 € 
 
Gesamtsumme:              456.605,38 €   

 
Das beauftragte Fachbüro Dittlmann und die Verwaltung empfehlen, die Auftragser-
teilung für das LOS 1 und LOS 2 an die Firma Rosenbauer Deutschland GmbH aus 
14943 Luckenwalde sowie das LOS 3 an die Firma Sturm Feuerschutz GmbH aus 
94209 Regen zu den vorgetragenen und geprüften Angebotssummen zu erteilen. 
 
Die Haushaltsmittel sind bei der Haushaltsstelle 1.1311.9357 im Haushaltsjahr 2023 
einzuplanen, da das Fahrgestell 12 Monate und die Beladung 10 Monate nach Auf-
tragserteilung zur Zahlung fällig werden. Die Lieferung erfolgt im September / Okto-
ber 2023. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat stimmt der Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) für 
die FF Pilsheim zu. Die Auftragserteilung für das LOS 1 - Fahrgestell und für das 
LOS 2 - Aufbau erfolgt an die Firma Rosenbauer Deutschland GmbH aus 14943 Lu-
ckenwalde mit einer geprüften Angebotssumme von 406.565,88 € brutto und für das 
LOS 3 – Beladung an die Firma Sturm Feuerschutz GmbH aus 94209 Regen mit ei-
ner geprüften Angebotssumme von 50.039,50 € brutto. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 17  Nein 6   
 
 
 
Anlagen: 
STR-Beschluss_vom_14.12.2021 
STR-Beschluss_vom_27.07.2021 
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Beschluss 
 

Nr.:239 
 

Gegenstand: Satzung über die Benutzung der Notunterkunft der Stadt Burglen-
genfeld - Neuerlass 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 22 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Stadt Burglengenfeld hat eine Satzung über die Obdachlosenunterkunft der Stadt 
Burglengenfeld vom 1. Februar 1972. 
 
Diese müsste den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden und sollte daher ge-
ändert werden bzw. eine neue Satzung erlassen werden. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die der Anlage beigefügte Satzung über die Benutzung der 
Notunterkunft der Stadt Burglengenfeld zum 1. April 2022. Gleichzeitig tritt die bishe-
rige Satzung über die Obdachlosenunterkunft der Stadt Burglengenfeld vom 1. Feb-
ruar 1972 außer Kraft. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja 23  Nein 0 
 
 
 
Anlage: 
Notunterkunftssatzung 
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Beschluss 
 

Nr.:240 
 

Gegenstand: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Notunterkunft der Stadt Burglengenfeld - Neuerlass 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Stadt Burglengenfeld hat eine Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Obdachlosenunterkunft in der Stadt Burglengenfeld vom 13. Novem-
ber 2001. 
 
Am 27.10.2021 wurde das Zukunftsmodell für die Obdachlosenunterkunft dem Bau-, 
Umwelt- und Verkehrsausschuss nicht öffentlich vorab vorgestellt. Hier wurde bereits 
darauf hingewiesen, dass man die bisherige Gebührensatzung durch die Anschaf-
fung von Containern ebenfalls ändern sollte.  
 
In der Stadtratssitzung am 02.02.2022 wurden zwei Container für jeweils zwei Be-
wohner beschlossen. Der Standort der beiden Container soll beim Schotterparkplatz 
des Bulmare im vorderen Bereich sein. Auch sollte die derzeitige Obdachlosenunter-
kunft renoviert werden.  
 
Bisher müssen die Benutzer drei Euro pro Tag / Übernachtung bezahlen. Die An-
schaffung, die dauerhafte Vorhaltung und die regelmäßige Instandhaltung der Con-
tainer bedeutet einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand, der eine deutliche 
Anhebung der täglichen Gebühr auf acht Euro pro Tag / Übernachtung rechtfertigt. 
Außerdem sind in der Tagesgebühr alle Nebenkosten enthalten. In der Regel werden 
die anfallenden Kosten für die Unterbringung vom Jobcenter oder dem Sozialamt 
bezahlt. Dennoch liegt dieser Tagessatz unter dem Satz, der einem alleinstehenden 
Leistungsempfänger an monatlicher Bruttokaltmiete derzeit zusteht. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die der Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Notunterkunft der Stadt Burglengenfeld zum 1. April 
2022. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Burglengenfeld vom 13. November 
2001 außer Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis: 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 15  Nein 7   
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Die Abstimmung erfolgte ohne den Stadtrat August Steinbauer, da dieser zum Zeit-
punkt der Abstimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
 
 
Anlage: 
Notunterkunfts-Gebührensatzung 
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Beschluss 
 

Nr.:241 
 

Gegenstand: Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) - 
Anhörungsverfahren zum Entwurf vom 14.12.2021 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 21 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Bayerische Gemeindetag hat sich zur Fortschreibung des Landesentwick-
lungsprogrammes Bayern (LEP) bereits dahingehend kritisch geäußert, dass eine 
Entwicklung abseits von den Ballungszentren weiter erschwert wird. 
 
Der Geschäftsleiter der Stadt Teublitz, Herr Franz Härtl, und kommissarischer 
Vorsitzender des Zweckverbandes zur gemeinsamen Erledigung von Verwal-
tungsaufgaben im Städtedreieck Burglengenfeld - Maxhütte-Haidhof – Teublitz, 
hat für die drei Städte im Städtedreieck eine gemeinsame Stellungnahme formu-
liert, die in den jeweiligen Stadtratsgremien zur Abstimmung gebracht werden soll. 
 
 
Der Bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 den Ent-
wurf der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP-E) 
zustimmend zur Kenntnis genommen. Durch die Teilfortschreibung werden in der 
Verordnung über das LEP, den Festlegungen im LEP sowie im Leitbild zu folgen-
den drei Themenfeldern Änderungen vorgenommen:  
 
1. Für gleichwertige Lebensverhältnisse und starke Kommunen  
2. Für nachhaltige Anpassung an den Klimawandel und gesunde Umwelt  
3. Für nachhaltige Mobilität  
 
Gemäß Art. 16 Abs. 1 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) hat die 
Stadt die Möglichkeit, zum Fortschreibungsentwurf einschließlich Umweltbericht 
bis zum 1. April 2022 gegenüber dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie Stellung zu nehmen.  
 
In Anhang 2 „Strukturkarte“ wird der gesamte Landkreis Schwandorf weiter als 
Raum mit besonderem Handlungsbedarf und das Städtedreieck weiter als Mittel-
zentrum dargestellt (nicht Gegenstand des Beteiligungsverfahrens).  
Der LEP-E kann im Internet unter www.landesentwicklung-bayern.de eingesehen 
werden.  
 
Es wird vorgeschlagen, wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Grundsätzliches 
Die Fortschreibung führt nicht zu einer Stärkung des ländlichen Raumes. In den 
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Unterkapiteln „Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit'', ,,Siedlungsstruktur" und „In-
nenentwicklung vor Außenentwicklung" werden Entwicklungen außerhalb von Bal-
lungszentren erschwert. Der bereits äußerst angespannte Verdichtungsraum Re-
gensburg wird noch stärker belastet werden.  
 
Durch immer weitergehende Begutachtungsanforderungen werden Planungspro-
zesse weiter erschwert und in die Länge gezogen. Es wird eine generelle Pflicht 
zur Begutachtung und räumlichen Abstimmung in allen Planungsprozessen be-
gründet. 
Entwicklungen sind nur noch dort möglich, wo alle denkbaren Infrastrukturen vor-
handen sind. Eine uneingeschränkte Pflicht zum Vorrang der lnnenentwicklung 
bei damit verbundenem Stopp der Außenentwicklung. 
Dies führt zu einer weiteren Konzentration auf die Zentren, Verdichtungsräume 
und Ballungsräume. 
 
1.3 Klimawandel 
Die besondere Betonung klimaneutraler Planungen wird begrüßt. Die genaue Rol-
le von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den Klimawandel in Abgrenzung zu 
den bisherigen Festlegungsmöglichkeiten (regionale Grünzüge etc.) ist nicht be-
kannt. Es besteht die Gefahr, dass das Umland der überhitzten Metropolen nicht 
durch eine neue Rolle als „Klimaentlastungsgebiete" in ihrer Entwicklung be-
schränkt werden. Gleiches gilt mit Blick auf die Stärkung des Themas der wichti-
gen Frischluftschneisen.  
 
1.4.2 Telekommunikation 
Die besondere Betonung der Rolle einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung 
wird begrüßt. Die Pflicht zur Vorhaltung mindestens eines Standortes für die Er-
richtung einer Mobilfunkantenne durch die Stadt wird in Frage gestellt, da im Au-
ßenbereich die Errichtung von Mobilfunkanlagen privilegiert ist und sich dort im 
Regelfall ein Standort finden lässt.  
 
3. Siedlungsstruktur 
Nach der dritten Festlegung (G) unter 3.1.1 (Integrierte Siedlungsentwicklung), 
soll jegliche Entwicklung von Flächen für Wohnzwecke, gewerbliche Zwecke so-
wie für Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen abgestimmt, insbesondere auf 
Grundlage interkommunaler Entwicklungskonzepte erfolgen. Eine gesamträumli-
che Betrachtung gewährleistet jedoch bereits das Gebot der interkommunalen 
Abstimmung nach § 2 Abs. 2 BauGB. Mit Blick auf Begutachtungsanforderungen, 
die bereits durch das Hinweisblatt „Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs 
neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplaneri-
schen Überprüfung" hervorgerufen wurden, steht zu befürchten, dass mit der ge-
nannten Festlegung nochmals weit darüberhinausgehende Begutachtungsanfor-
derungen von den zuständigen Stellen eingefordert und entsprechende Hemm-
nisse aufgebaut werden.   
Die Fortschreibung sieht nicht vor, dass es bei einem interkommunal abgestimm-
ten Verzicht einer Gemeinde auf Entwicklung keine Mechanismen für einen finan-
ziellen Ausgleich gibt.   
 
Gleiches gilt für die vierte Festlegung unter 3.1.1, wonach die Ausweisung größe-
rer Siedlungsflächen überwiegend an Standorten erfolgen soll, an denen ein 
räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs-, Ver-
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sorgungs- und lnfrastruktureinrichtungen in fußläufiger Erreichbarkeit vorhanden 
ist oder geschaffen wird. Der unbestimmte Rechtsbegriff der „größeren Siedlungs-
fläche" sowie das aufgezählte breit gefächerte örtlich vorherrschende gebündelte 
Angebot an öffentlichen und privaten Einrichtungen werden u.U. zu einem massi-
ven Planungshindernis. 
 
Schließlich stellt es ebenfalls ein massives Planungshindernis dar, wenn in der 
zweiten Festlegung unter 3.1.2 (Abgestimmte Siedlungs- und Mobilitätsentwick-
lung) gefordert wird, dass jegliche Ausweisung neuer Siedlungsflächen vorrangig 
an Standorten mit leistungsfähigem Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz 
erfolgen soll. Auch wenn dem Grundgedanken sicherlich zugestimmt werden 
kann, lässt die enge Formulierung vielen Gemeinden jedoch keinen Handlungs-
spielraum für Planungen, die sich aufgrund einer örtlichen Lagegunst oder mit 
Blick auf die Grundstücksverfügbarkeit ergeben. 
 
Wir regen daher dringend an, die Formulierung wie folgt abzuwandeln: 
 
Die Ausweisung neuer Siedlungsflächen soll, soweit möglich, an Standorten mit 
gutem Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz erfolgen. 
 
3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
Der grundsätzliche Vorrang der lnnenentwicklung wird nicht in Abrede gestellt. Die 
unter 3.2 des LEP-E formulierten Festlegungen begründen eine Pflicht zur Innen-
entwicklung um jeden Preis, die für jegliche Siedlungsentwicklung den konkreten 
Nachweis erfordert, dass konkrete Umsetzungsstrategien der Innenentwicklung 
nachweislich erfolglos geblieben sind. Dadurch wird erheblich in die Planungsho-
heit der Städte eingegriffen.  
 
3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot 
Bei der geplanten Streichung von drei Ausnahmen vom Anbindegebot stellt sich 
die Frage, ob bestimmte Gewerbe- und Industriegebiete mit Blick auf die sinnvolle 
Bündelung von Verkehren nicht tatsächlich besser an Autobahnanschlussstellen 
bzw. vierstreifigen Bundesstraßen aufgehoben sind. 
 
6. Energieversorgung 
Die Begründung zu 6.2.5 ist dahingehend zu hinterfragen, ob tatsächlich weitere, 
also zusätzliche Bio-Rohstoffe für die Energieerzeugung unerlässlich sind. So be-
nötigen Biogasanlagen das 50-fache an Fläche wie PV-Anlagen für die gleiche 
Stromerzeugungsmenge und sie stehen im Widerspruch zu den Biodiversitätszie-
len der Fortschreibung. In Anbetracht des gewaltigen Ausbaubedarfs an erneuer-
baren Energien und dem damit verbundenen Druck auf die ländlichen Räume 
muss die Flächeneffizienz stärker in den Blickpunkt rücken. Mit einem Bruchteil 
der heute für den Maisanbau genutzten Fläche könnte der gesamte Flächenbe-
darf für PV-FFA gedeckt werden.  
 
7.2 Wasserwirtschaft 
 
7.2.2 Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer - Vorrang 
der Wasserversorgung gegenüber privaten Entnahmen schützen 
Aufgabe der Daseinsvorsorge ist nicht nur die „Trink"-wasserversorgung, sondern 
die gesamte öffentliche Wasserversorgung, einschließlich möglicher weiterer 
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Zwecke der Wasserlieferung, mithin die Versorgung mit Brauchwasser oder sogar 
die Bereitstellung von Löschwasser. Daher ist es wichtig, dass im LEP - entspre-
chend der Formulierung im höherrangigen Bundeswasserhaushaltsgesetz - all-
gemein von Wasserversorgung und nicht eingeengt von Trinkwasserversorgung 
gesprochen wird. Zum einen gilt es, die gesamte Aufgabe der öffentlichen Was-
serversorgung durch Grundwasser im LEP gegenüber privaten Entnahmen aus 
dem Grundwasser abzusichern. Zum anderen gibt es nur ein Wasserversor-
gungsnetz, das für die untrennbare Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung 
zur Verfügung steht.  

 
Hinsichtlich der zweiten Festlegung unter 7.2.2 bestehen große Bedenken: 

„Tiefengrundwasser soll besonders geschont und für die Trinkwasserversorgung 
nur im zwingend notwendigen Umfang genutzt werden." 
 
Nachdem derzeit 20 % des in Bayern an die Bürger verteilten Wassers in Trink-
wasserqualität aus Tiefengrundwasser stammt, kann eine Verringerung dieser 
Entnahme, wenn überhaupt nur in kleinen Schritten erfolgen. Eine Formulierung 
hin zu einer Tiefengrundwassernutzung, die erstens ausschließlich der Trinkwas-
serversorgung vorbehalten bleibt und zweitens auch noch auf den unbestimmten 
Ausdruck des „zwingend notwendigen Umfangs" begrenzt wird, wird abgelehnt.  
Die geänderten Formulierungen im LEP-E zielen nicht primär darauf ab, die öf-
fentlichen Wasserversorger in ihrer Pflichterfüllung zu stärken. Vielmehr werden 
die vom Staat gewährten Entnahmerechte dauerhaft beschränkt. Der Erhalt der 
kleinteilig strukturierten Wasserversorgung wird mit dem LEP-E stark erschwert. 
 
Ein neuer Grundsatz unter 7.2.3 soll lauten: Öffentliche Wasserversorgungsanla-
gen sollen die notwendige Versorgungssicherheit durch mehrere unabhängige 
Trinkwassergewinnungen oder -zuführungen gewährleisten und hierzu möglichst 
mit anderen leistungsfähigen Anlagen verbunden werden." 

 
Die Versorgungssicherheit ist ein wichtiges Ziel der Wasserversorger. Allerdings 
werden hier weitgehende Vorgaben an die Wasserversorger gestellt, die aus unserer 
Sicht nichts mit dem Landesentwicklungsprogramm zu tun haben, sondern vielmehr 
unmittelbar als Anforderungen an die Wasserversorger gerichtet werden. Die Anfor-
derungen an ein sog. ,,zweites Standbein" sollten im bayerischen Wassergesetz und 
nicht über das LEP eingeführt werden. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, die Stellungnahme zur Teilfortschreibung des Landesent-
wicklungsprogramms Bayern (LEP-E), wie vorgeschlagen, beim Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie einzureichen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja 9  Nein 13   
 
Die Abstimmung erfolgte ohne den Stadtrat Siegfried Klopp, da dieser zum Zeitpunkt 
der Abstimmung den Sitzungstisch verlassen hat. 
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Gegenstand: Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bür-
germeisters 

 

Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung 

 
Stadtrat Hans Deml fragt nach, ob es richtig ist, dass derzeit 94 Flüchtlinge in Burg-
lengenfeld sind. Ordnungsamtsleiter Wolfgang Weiß gibt an, dass die Zahl der 
Flüchtlinge zum 17.03.2022 bei 72 liegt. Bürgermeister Thomas Gesche teilt mit, 
dass sich seit dem 17.03.2022 noch ein paar Flüchtlinge aus der Ukraine angemel-
det haben und sich die Zahl zwischen 90 und 100 bewegt. Exakte Zahlen können 
nachgeliefert werden. 
 
Stadtrat Hans Deml möchte wissen, wie die Aufnahme der Flüchtlinge in Burglengen-
feld derzeit läuft bzw. wer in der Verwaltung aktuell zuständig ist. Bürgermeister 
Thomas Gesche antwortete, dass alle Meldungen, die diese Thematik betreffen, an 
den Ordnungsamtsleiter Wolfgang Weiß gehen sollen. Letztendlich zuständig für die 
Flüchtlinge aus der Ukraine ist das Landratsamt. Bürgermeister Thomas Gesche er-
klärt, dass Herr Weiß Auskunft über die erste Registrierung und die Anmeldung eines 
Wohnsitzes gibt. Letztendlich ist für die Verteilung aber das Landratsamt zuständig. 
Theoretisch ist eine Meldung im Ankerzentrum notwendig, allerdings sind diese An-
kerzentren derzeit völlig überlastet. Bürgermeister Thomas Gesche gibt abschlie-
ßend an, dass die erste Anlaufstelle im Rathaus der Ordnungsamtsleiter Wolfgang 
Weiß ist. 
 
Stadtrat Hans Deml erkundigt sich, ob vom Landratsamt Schwandorf bereits über 
Räumlichkeiten in Burglengenfeld zur Unterbringung der Flüchtlinge angefragt wur-
de. Bürgermeister Thomas Gesche antwortet, dass der Besitzer des ehemaligen 
Toom-Baumarkt angefragt wurde, ob diese Räumlichkeiten für die Unterbringung 
genutzt werden können. Derzeit laufen Gespräche, einen endgültig fertigen Vertrag 
gibt es allerdings noch nicht. Diese Immobilie wurde aber schon mit Mobiliar für bis 
zu 250 Personen ausgestattet. Diese Lösung ist aber tatsächlich nur ein reines Ba-
ckup, falls größere Flüchtlingswellen nach Burglengenfeld kommen würden. In Bo-
denwöhr wurde ebenfalls eine Halle für solche Fälle vorbereitet. Zusätzlich wurden 
von Seiten des Landratsamtes verschiedene Pensionen und Hotels bezüglich freier 
Zimmer vorübergehend bis Ende des Jahres angefragt. Bürgermeister Thomas Ge-
sche, bedankt sich gleichzeitig bei allen Bürgern, die den ukrainischen Flüchtlingen 
ihren Wohnraum zur Verfügung stellen und mit Sach- und Geldspenden unterstüt-
zen. 
 
Stadtrat Thomas Hofmann informiert die Anwesenden, dass vor 14 Tagen ein Unfall 
an der Kreuzung Pottenstetten war und auch heute wieder ein sehr schwerer Ver-
kehrsunfall mit Notarzt und Rettungswagen passiert ist. Stadtrat Thomas Hofmann 
teilt mit, dass er leider keine Informationen hat, wie der Unfall ausgegangen ist aber 
hofft, dass alles gut ausgegangen ist. Aufgrund der Aussage der Polizei und des 
Landratsamtes, dass auf dieser Kreuzung zu wenig passiert, möchte Stadtrat 
Thomas Hofmann wissen, was passieren müsste, um hier endlich zu handeln. Stadt-
rat Thomas Hofmann bittet die Verwaltung darum, sich bei der Polizei zu erkundigen 
was passieren muss, damit der Landkreis tätig wird. Bürgermeister Thomas Gesche 
antwortet, dass es tatsächlich eine Definition in der StVO dafür gibt, was ein Unfall-
schwerpunkt ist bzw. wie viele Unfälle passieren müssen. Er gibt an, dass dieser Wil-
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len bereits mehrmals gegenüber dem Straßenbaulastträger/ Landratsamt bekundet 
wurde und schlägt dem Gremium vor, dass dieser Punkt auf die Tagesordnung des 
Stadtrates gesetzt wird. So kann eine Willensbekundung auf den Weg gebracht wer-
den. Ein Stadtratsbeschluss mit einem vermutlich klaren, deutlichen Votum hat ein 
anderes Gewicht. Bürgermeister Thomas Gesche teilt mit, dass die Verwaltung allei-
ne nichts bewirken kann aber ein Stadtratsbeschluss ein deutliches Signal wäre. 
 
Stadtrat Gregor Glötzl bittet die Verwaltung, nochmal Kontakt mit Frau Meier Petra 
von der VHS bezüglich der Ukraineflüchtlinge aufzunehmen. Die VHS bietet Integra-
tions- und auch Sprachkurse an. Für diese Kurse werden derzeit Räumlichkeiten und 
Personal gesucht. Eventuell kommt auch eine Räumlichkeit in der geplanten Sam-
melunterkunft Toom in Frage. Bürgermeister Thomas Gesche gibt an, dass er dies-
bezüglich bereits mit dem Geschäftsführer der VHS, Herrn Poguntke, telefonisch in 
Kontakt ist. Unser Bauamt ist mit Frau Meier in Kontakt. Wenn es zur Sammelunter-
kunft im Toom kommen sollte, wäre dies sicherlich eine geeignete Räumlichkeit. 
Bauamtsleiter Gerhard Schneeberger informiert die Anwesenden, dass es bereits 
Gespräche mit den Kirchen gab. Die Integrationskurse können wahrscheinlich Mon-
tag bis Freitag an den Vormittagen im kleinen Saal im Pfarrheim durchgeführt wer-
den. Die Crash-Kurse für Ukrainer ohne Deutschkenntnisse werden dann nachmit-
tags verteilt auf den evangelischen Pfarrsaal, dem Pfarrsaal in St. Josef und einen 
Tag auch im Pfarrheim in St. Michael. Es gibt auf jeden Fall Lösungen, dass die In-
tegrationskurse in Kürze stattfinden können. 
 
Stadtrat Albin Schreiner teilt mit, dass er in der letzten Bauausschusssitzung wissen 
wollte, wann es zur bisher unterbliebenen Ersatzbepflanzung eines Baumes rechts 
von der Stadtpfarrkirche kommt. Bürgermeister Thomas Gesche antwortet, dass dies 
durch den Mitarbeiter Herrn Stegerer betreut wird und die Ersatzbepflanzung erfolgt. 
 
 
 

Informationen des Bürgermeisters 

 
Bürgermeister Thomas Gesche teilt den Anwesenden mit, dass seine Information 
zum Toom gerade bereits erwähnt wurde. Bürgermeister Thomas Gesche spricht ein 
herzliches Dankeschön an alle aus, die hier helfen, dass diese schreckliche Situation 
der Flüchtenden bewältigt werden kann und diesen Menschen eine Willkommenskul-
tur bereitet werden kann. Nicht nur für Tage und Wochen, sondern vielleicht auch für 
Monate und Jahre. Ein Dankeschön auch an alle, die mit Sach- und Geldspenden 
helfen und die Menschen bei sich unterbringen. 
 
Bürgermeister Thomas Gesche erwähnt, dass das Stichwort Kindergartenförderung 
ebenfalls bereits angesprochen wurde. Der Inhalt des Bescheids wird dem Gremium 
mitgeteilt. Die Verwaltung wird den Bescheid auch zu Einsichtnahme auslegen und 
über weiter Kenntnisstände informieren. 
 
Bürgermeister Thomas Gesche informiert die Anwesenden über eine Personalent-
scheidung des Zweckverbandes zur Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Städ-
tedreieck, welche mittlerweile öffentlich gemacht werden kann. Es wurde der neue 
Geschäftsführer eingestellt. Dabei handelt es sich um Herrn Sebastian Hauser, ein 
Mitarbeiter der Regierung der Oberpfalz, der zugesagt und die Verträge unterschrie-
ben hat. Wir sind froh, dass wir ihn verpflichten konnten. Er wird wahrscheinlich am 
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01.06.2022 oder 01.07.2022 bei uns beginnen. 
 
Bürgermeister Thomas Gesche teilt den Anwesenden zum Stichwort Geoversum mit, 
dass die Stadt Burglengenfeld beauftragt wurde, dass Untersuchungen an der Um-
gehungsstraße auf den Weg gebracht werden sollten. Hierzu liegen nun erste Zahlen 
vor. Für den angefragten Zeitraum wurden 4.510 Fahrzeuge gezählt. Dabei wurde 
der Zeitraum von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr betrachtet, so wie es beantragt wurde. In 
diesem Zeitraum gab es 36 Fußgängerquerungen. In der nächsten Woche können 
nähere Fakten dazu genannt werden. Es fehlen verschiedene Module, die noch ge-
liefert werden sollen, z.B. die Geschwindigkeiten die dort gefahren wurden. Diese 
Information wird komplett an alle Stadträte versandt, wenn das Gesamtergebnis vor-
liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Gesche Sophia Barth 
1. Bürgermeister Schriftführer/in 
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